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Die Bürgermeisterin  
 

Bekanntmachung 
 

2. Änderung der Wahlordnung für die Wahl 
der direkt in den Integrationsrat der Stadt E-

schweiler zu wählenden Mitglieder 
 
Aufgrund der §§ 7, 27 Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW S. 666) in der derzeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sit-
zung am 02.07.2025 die folgende Satzung 
beschlossen:  
 
I. Änderung 
 
Der Begriff “Integrationsrat“ wird in der gesam-
ten Wahlordnung durch “Gremium gemäß § 27 
GO NRW“ ersetzt.  
 
II. Änderung des § 10  
 
§ 10 (11) S. 1 enthält folgende Fassung: 
 
„Wahlvorschläge können bis zum 69. Tag vor der 
Wahl, 18.00 Uhr, beim Wahlleiter eingereicht wer-
den.“  
 
§ 10 (12) S. 1 enthält folgende Fassung:  
 
„Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 
58. Tag vor der Wahl über die Zulassung der 
Wahlvorschläge“ 
 
III. Änderung des § 12 
 
§ 12 (2) S. 1 enthält folgende Fassung:  
 
„In das Wählerverzeichnis werden alle Personen 
von Amts wegen eingetragen, bei denen am 42. 
Tag vor der Wahl feststeht, dass sie am Wahltag 
wahlberechtigt sind.“  
 
IV. Inkrafttreten 
 
Die vorstehende Änderung der Wahlordnung tritt 
am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzungsänderung wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) nach Ablauf eines Jahres 
seit Verkündung dieser Satzungsänderung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,  
c) die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher 
beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Eschweiler vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Eschweiler, den 02.07.2025 
 
Leonhardt  
Bürgermeisterin  
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Bekanntmachung 
 

13. Änderungssatzung zur Gebührensatzung  
für den Rettungsdienst der Stadt Eschweiler 

vom 02.07.2025 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. 
NRW. S. 666/SGV NRW 2023) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 
(GV. NRW. S. 444), der §§ 4 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes (KAG NRW) für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. 
S. 712/SGV. NRW. 610) zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 5.3.2024 (GV. NRW. S. 
155), der §§ 2, 14 und 15 des Gesetzes über den 
Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den 
Krankentransport durch Unternehmen (RettG 
NRW) vom 24.11.1992 (GV. NRW S. 458), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886), hat der Rat 
der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am 
02.07.2025 die nachfolgende 13. Änderung der 
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Die Bürgermeisterin  
 

Gebührensatzung für den Rettungsdienst der 
Stadt Eschweiler beschlossen: 
 

Artikel 1 
Die §§ 1-7 werden wie folgt ersetzt: 
 

§ 1 
Träger einer Rettungswache 

 
1) Die Stadt Eschweiler als mittlere regionsan-

gehörige Stadt unterhält gemäß § 6 Abs. 2 
RettG NRW eine Rettungswache im Rahmen 
des Rettungsdienstes als öffentliche Auf-
gabe. 
 

2) Personen, die in der Stadt Eschweiler verun-
glücken oder erkranken, sind berechtigt, den 
Rettungsdienst im Rahmen der verfügbaren 
Rettungstransport- und Krankentransport-
fahrzeuge in Anspruch zu nehmen. 

 
§ 2 

Grundsätze 
 

1) Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Not-
fallpatientinnen und Notfallpatienten 
lebensrettende Maßnahmen am Notfallort 
durchzuführen, deren Transportfähigkeit 
herzustellen und sie unter Aufrechterhal-
tung der Transportfähigkeit und Ver-
meidung weiterer Schäden mit Notarzt- o-
der Rettungswagen oder Luftfahrzeugen in 
ein für die weitere Versorgung geeignetes 
Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt 
auch die Beförderung von erstversorgten 
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten zu 
Diagnose- und geeigneten Behandlungsein-
richtungen. Notfallpatientinnen und Notfall-
patienten sind Personen, die sich infolge 
Verletzung, Krankheit oder sonstiger Um-
stände entweder in Lebensgefahr befinden 
oder bei denen schwere gesundheitliche 
Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht 
unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. 
 

2) Der Krankentransport hat die Aufgabe, 
Kranken oder Verletzten oder sonstigen 
hilfsbedürftigen Personen, die nicht Notfall-
patientinnen oder Notfallpatienten sind, 
fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter 

Betreuung durch qualifiziertes Personal mit 
Krankenkraftwagen oder mit Luftfahrzeu-
gen zu befördern. 

 

3) Notfallpatientinnen und Notfallpatienten 
haben Vorrang. 
 

4) Die Entscheidung über den Einsatz der bo-
dengebundenen Rettungsmittel trifft die 
zuständige Leitstelle für den Rettungs-
dienst unter Zugrundelegung der Angaben 
des Bestellers und deren pflichtgemäßer 
Prüfung. 

 
§ 3 

Gebühren 
 

1) Für die Inanspruchnahme von Leistungen 
des Rettungsdienstes der Stadt Eschweiler 
erhebt die Stadt Eschweiler Benutzungsge-
bühren nach Maßgabe dieser Satzung. 

 
2) Die Gebühren entstehen 

a. bei dem Einsatz eines Rettungswa-
gens (RTW) mit dem Transport; 

b. bei einer missbräuchlichen Alarmie-
rung durch das Ausrücken des 
jeweiligen Rettungsmittels. Eine 
missbräuchliche Alarmierung liegt 
vor, wenn die Person, die für sich oder 
einen Dritten den Rettungsdienst an-
fordert, weiß oder hätte wissen 
müssen, dass die einen Einsatz von 
Rettungsmitteln rechtfertigende Si-
tuation nicht gegeben ist; 
 

3)  Für (prophylaktische) Begleitfahrten kann 
die Stadt Eschweiler eine Abrechnung über 
eine Gebühr vornehmen; hier entsteht die 
Gebühr mit dem Ausrücken des Fahrzeugs. 

 
4) Je zurückgelegtem Kilometer, beginnend 

mit dem ersten Kilometer der Hinfahrt, wird 
eine Kilometerpauschale berechnet. 
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§ 4 
Gebührenschuldner 

 
1) Gebührenpflichtig ist die Person, die die 

Leistungen des Rettungsdienstes in An-
spruch nimmt oder in deren Interesse der 
Rettungsdienst tätig wird. 
 

2) Im Falle einer missbräuchlichen Alarmie-
rung wird die Person Gebührenschuldner, 
die für sich oder einen Dritten den Ret-
tungsdienst anfordert und weiß oder hätte 
wissen müssen, dass die einen Einsatz von 
Rettungsmitteln rechtfertigende Situation 
nicht gegeben ist. 
 

3) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Ge-
samtschuldner. 

 
§ 5 

Gebührenmaßstab 
 

Die Gebühr wird für die Inanspruchnahme eines 
Einsatzfahrzeuges als Wahrscheinlichkeitsmaß-
stab pauschal erhoben. 
 

§ 6 
Gebührensätze 

 
Es gelten die folgenden Gebührensätze: 

Rettungswagen (RTW): 867,41 € 

Kilometergebühr: 3,50 € 
 

§ 7 
Fälligkeit der Gebühr 

 
1) Die Gebühren sind innerhalb von vier Wo-

chen nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides an die Finanzbuchhaltung der 
Stadt Eschweiler zu entrichten. 

2) Rückständige Gebühren werden im Verwal-
tungsvollstreckungsverfahren eingezogen. 

 
 

Artikel 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 
01.06.2025 in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende Änderungssatzung zur Gebüh-
rensatzung für den Rettungsdienst in der Stadt 
Eschweiler wird hiermit gemäß § 7 Abs. 6 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) die Bürgermeisterin hat den Satzungsbe-
schluss vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist ge-
genüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Eschweiler, den 02.07.2025 
 
Leonhardt  
Bürgermeisterin  
 


